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(3) Der Vordruck hat das Format 210 X 297 mm. Die Ein
teilung des Vordrucks muß genau eingehalten werden; dies 
gilt jedoch nicht für die Breite der Felder 6 und 7.

§ 8

(1) Die Zollbehörden stellen das INF 3-Blatt auf Antrag 
des Ausführers bei Erfüllung der Ausfuhrförmlichkeiten für 
die betreffenden Waren aus, sofern dieser erklärt, daß die 
Waren wahrscheinlich in den Staat der Ausfuhr wiederein
geführt werden.

(2) Das INF 3-Blatt kann durch die Zollbehörden auf An
trag des Ausführers auch nach Erfüllung der Ausfuhrförm
lichkeiten für die betreffenden Waren ausgestellt werden, 
sofern diese Behörden anhand der ihnen vorliegenden In
formationen feststellen können, daß die Angaben in dem An
trag des Ausführers auf die ausgeführten Waren zutreffen.

, _ §9

Das INF 3-Blatt enthält alle von den Zollbehörden festge
haltenen Angaben, die zur Feststellung der Nämlichkeit der 
ausgeführten Waren erforderlich sind.
Der Ausführer kann bei der Zollbehörde, die das INF 3-Blatt 
ausgestellt hat, auch dessen Ersetzung durch mehrere INF 
SrBlätter bis zur Gesamtmenge der in dem ursprünglich aus
gestellten INF 3-Blatt aufgeführten Waren beantragen.
Der Ausführer kann auch die Ausstellung eines INF'3-Blat- 
tes für einen Teil der ausgeführten Waren beantragen.

§ 10

Das Erststück sowie eine Durchschrift des INF 3-Blattes 
werden dem Ausführer zur Vorlage bei der Wiedereinfuhr
zollstelle ausgehändigt.

Die zweite Durchschrift wird von der Zollbehörde, die das 
Auskunftsblatt ausgestellt hat, einbehalten.

§11

Die Wiedereinfuhrzollstelle vermerkt die Menge der als 
Rückwaren abgefertigten Waren auf beiden Stücken des 
INF 3-Blattes; sie behält das Erststück und übersendet der 
Zollbehörde, die es ausgestellt hat, die mit Nummer und 
Datum der zugehörigen Anmeldung zum zollrechtlich freien 
Verkehr versehene Durchschrift.
Diese Zollbehörde vergleicht diese Durchschrift mit dem bei 
ihr verbliebenen Stück und behält es ebenfalls ein.

§12

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung des Erststücks 
des INF 3-Blattes kann der Beteiligte bei der Zollbehörde, die 
es ausgestellt hat, ein Duplikat beantragen. Soweit nach den 
Umständen erforderlich, entspricht diese dem Antrag.
Dieses Duplikat wird mit nachstehendem Vermerk versehen: 
„DUPLIKAT“.
Die Zollbehörde vermerkt auf der bei ihr verbleibenden 
Durchschrift des INF 3-Blattes die Ausstellung des Dupli
kats.

§ 13

Diese Durchführungsbestimmung tritt gemeinsam mit dem 
Zollgesetz vom 22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 451) am 1. Juli 
1990 in Kraft. '
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